
Gleichwertigkeit 
ausländischer 
ärztlicher Tätigkeit

Ausländischen angestellten Ärzten in 
stationären Einrichtungen, in denen 
der Tarifvertrag für Ärztinnen und 
Ärzte an kommunalen Krankenhäu-
sern (TV-Ärzte/VKA) Anwendung fin-
det, ist gemäß § 19 Abs. 2 sowie der 
Protokollerklärung hierzu die Mög-
lichkeit eröffnet, bei der Sächsischen 
Landesärztekammer eine Bescheini-
gung für den Arbeitgeber über die 
Gleichwertigkeit einer im Ausland 
abgeleisteten ärztlichen Tätigkeit mit 
inländischer zu beantragen. Diese 
Bescheinigung kann bei der tarif-
rechtlichen Gehaltseinstufung durch 
den jeweiligen Arbeitgeber Berück-
sichtigung finden.
Voraussetzung für die Erstellung die-

ser spezifischen tarifrechtlichen 
Gleichwertigkeitsbescheinigung ist 
die Vorlage aussagekräftiger Tätig-
keitsnachweise – einschließlich deren 
Übersetzung – über die ärztliche 
Tätigkeit des Antragstellers im Aus-
land. 

Die zu übermittelnden Urkunden 
müssen folgenden Kriterien genü-
gen:
■ Ort der Tätigkeit im Ausland (sta-

tionäre oder ambulante Einrich-
tung, Behörde etc.)

■ Zeitraum der ausgeübten Tätig-
keit im Ausland (möglichst tag-
genau)

■ Art der ausgeübten ausländi-
schen Tätigkeit.

Hinsichtlich der zuletzt genannten 
Angabe ist darauf hinzuweisen, dass 
nur ärztliche Tätigkeit anerken-

nungsfähig ist. Bei der erstellten 
Bescheinigung handelt es sich nicht 
um eine Gleichwertigkeitsbescheini-
gung im weiterbildungsrechtlichen 
Sinne. Eine Solche ist gegebenenfalls 
gesondert im Referat Weiterbildung 
der Sächsischen Landesärztekammer 
zu beantragen. 
Für das Verwaltungshandeln der 
Sächsischen Landesärztekammer zur 
Erstellung der Gleichwertigkeitsbe-
scheinigung ausländischer ärztlicher 
Tätigkeit mit inländischer wird eine 
Gebühr in Höhe von 50,00 EUR 
erhoben. Ansprechpartner für Fra-
gen ist die Rechtsabteilung, Herr Ass. 
jur. Michael Kratz, Tel. 0351 8267-
428.

Ass. jur. Michael Kratz
Rechtsreferent
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Mitteilungen der Geschäftsstelle

Hilfe für Opfer
Die Bundesärztekammer und die 
Sächsische Landesärztekammer bit-
ten um die Unterstützung der Kam-
pagne „Sei stark. Hol dir Hilfe!“ der 
Opferschutzorganisation „WEISSER 
RING e. V.“. Mit dem Kampag-
nenthema appelliert der gemeinnüt-
zige Verein an die Opfer von Krimi-
nalität und Gewalt, sich nicht passiv 
zu verhalten, sondern Straftaten 
anzuzeigen und sich Unterstützung 
zu suchen. In einer bundesweiten 
Kampagne sollen staatliche wie nicht 

staatliche Hilfsmöglichkeiten aufge-
zeigt werden. Der „WEISSE RING“ 
bietet ein flächendeckendes Hilfsnetz 
mit rund 3.000 ehrenamtlichen Hel-
fern in 420 Anlaufstellen. Die Orga-
nisation hilft Kriminalitätsopfern 
beim ersten Gespräch (Opfer-Tele-
fon: 116 006), durch Besuche am 
Krankenbett oder im Umgang mit 
Behörden (Anzeige bei der Polizei, 
Antrag auf Opferentschädigung).

Opfer von Kriminalität und Gewalt 
leiden unter körperlichen aber auch 
seelischen Verletzungen. Ärztinnen 

und Ärzte sind oftmals die ersten, an 
die sich Opfer einer Straftat wenden. 
Sie können mithelfen, dass diese 
Menschen das Erlebte besser verar-
beiten. Der „WEISSE RING“ hat dazu 
Infoflyer, Plakate und Hinweise im 
Scheckkartenformat erstellt, die Ärz-
te an Betroffene weitergeben kön-
nen.

Weitere Informationen unter www.
weisser-ring.de.

Maxie Moder M.A.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sächsische Landesärztekammer
Konzerte
Festsaal
Sonntag, 6. Mai 2012
11.00 Uhr – Junge Matinee
Lied-Gut.
Teilnehmer des 16. Internationalen 

Konzerte und  
Ausstellungen

Schumann-Wettbewerbes stellen sich vor
Lieder von Schumann, Brahms, Schubert, 
Wolf und Mahler
Studierende der Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden

Sonntag, 3. Juni 2012
11.00 Uhr – Junge Matinee
Classic meets Carmen
Kostbarkeiten der klassischen Musik und 
feurige Zigeunerklänge

Studierende der Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden
Klasse Prof. Annette Unger

Ausstellung – Foyer und 4. Etage
Kerstin Franke-Gneuß
schichten.Radierung
bis 13. Mai 2012
Keine Ausstellung im Zeitraum 
Juni bis September 2012 wegen 
Umbauarbeiten.




